
 

Verfahren 

Zahlung von Rechnungen oder Lastschriften 

betreffend der des Amtes zuständigen Verfahren 
 

Amt Alle 

Zuständigkeit 
Einschlägige Bestimmungen und Maßnahmen des 
Bereiches 

Verantwortlicher des Verfahrens Derselbe Verantwortliche des Ankaufsverfahrens 

Beschreibung 

Das Amt überprüft die Ordnungsmäßigkeit der 
Lieferung oder Dienstleistung und deren 
Übereinstimmung in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht mit der Bestellung. Überprüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungen oder 
gleichgestellten Unterlagen. Kontrolle der 
Ordnungsmäßigkeit des DURC (Sammelbescheinigung 
der ordnungsgemäßen Beitragslage) und wenn nötig, 
fasst es die entsprechende Verfügung ab 

Regelung Gemeinderatsbeschluss 18.1.2001, Nr. 9  und  
17.4.2012, Nr. 37, Art. 17 

Art der Verfahrenseröffnung Von Amts wegen 

Subverfahren 
Amtliche Aufnahme des DURC (Sammelbescheinigung 
der ordnungsgemäßen Beitragslage) 

Beteiligung am 

Verwaltungsverfahren 
Nach erfolgter Einladung 

Mitteilung der Ablehnung des 
Antrages 

Nein 

Für die abschließende Maßnahme 
zuständiges Organ 

Leitender Beamter 

Frist des Verfahrens 
30 Tagen ab Empfang der Rechnung sofern in den 
Vertragsbedingungen angegeben, anderenfalls 
innerhalb 60 Tagen 

Frist laut GvD 9.10.2012, Nr. 231, Art. 4 

Qualitätsstandards Nein 

Datenverarbeitung Verarbeitung von Personaldaten 

Informationsschreiben Liegen in den Ämtern auf oder sind unter 
www.gemeinde.bozen.it abrufbar 

 


